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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Matthias Strolz, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 2280/A der Abgeordne­
ten Gabriele Tamandl, Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körper­
schaftsteuergesetz 1988, das Bundesgesetz über ein Stiftungseingangssteuer­
gesetz und das Studienförderungsgesetz 1992 geändert werden (1769 d.B.)­
TOP 2 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 2280/A der Abge­
ordneten Gabriele Tamandl, Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Kör­
perschaftsteuergesetz 1988, das Bundesgesetz über ein Stiftungseingangs­
steuergesetz und das Studienförderungsgesetz 1992 geändert werden, ange­
schlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

In Art. 1 werden nach Z. 1 folgende Z. 2 u. 3 angefügt: 

2. "Nach § 134 wird folgender § 135. angefügt: "§ 135 Beginnend mit dem 1. Jän­
ner 2018 vermindern oder erhöhen sich die in § 33 Abs. 1 angeführten Betragsgren­
zen jedes Jahr jeweils ab dem 1. Jänner in dem Maß, das sich aus der Veränderung 
des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Jahresdurchschnitts­
werts des Verbraucherpreisindex 2015 des jeweils vorverga.ngenen Jahres gegen­
über dem Indexwert 100,9 (Durchschnittswert des Jahres 2016) ergibt. Bei der Be­
rechnung der neuen Betragsgrenzen sind Beträge, die einen halben Euro nicht über­
steigen, auf den nächstniedrigeren ganzen Euro abzurunden und Beträge, die einen 
halben Euro übersteigen, auf den nächsthöheren ganzen Euro aufzurunden. Der 
Bundesminister für Finanzen hat die geänderten Betragsgrenzen jeweils unverzüg­
lich nach Verlautbarung des Jahresdurchschnittswerts des Verbraucherpreisindex 
2015 im Bundesgesetzblatt kundzumachen."" 

3. "Dem § 124b wird folgende Z 327 angefügt: "327. § 135 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2017 ist erstmals auf den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden. " 

Begründung 
Die kalte Progression bezeichnet eine versteckte jährliche Steuererhöhung. Sie ent­
steht, weil die Einkommen zwar Jahr für Jahr steigen, die Steuerstufen aber nicht an 
die Inflation an-gepasst werden. Somit erhöhen sich der Durchschnittssteuersatz und 
die Steuerschuld stärker als die Inflation. D.h. die kalte Progression betrifft alle Lohn­
steuerpflichtigen und, entgegen der gängigen Auffassung, nicht nur jene, die auf­
grund der Inflationsabgeltung in die nächst höhere Steuerstufe rutschen. Wenn der 
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Bruttolohn steigt, steigt auch der Durchschnittssteuersatz - jener Anteil des Einkom­
mens, der an den Finanzminister geht, nimmt also zu. 

Nun soll die kalte Progression durch die oben erwähnten Bestimmungen durch die 
jährliche Anpassung der Einkommensteuertarife ausgesetzt werden. 

Durch die kalte Progression verändert sich nicht nur die Steuerbelastung, sondern 
auch deren Verteilung. Das kann zu einer einkommensbezogenen Steuerverteilung 
führen, die in dieser Form niemals vom Gesetzgeber legitimiert wurde. Das Phäno­
men der kalten Progression muss als Irrtum des Steuersystems aufgefasst werden. 
Die kalte Progression schwächt die Verteilungswirkungen des Steuersystems und 
führt zu einer Ausweitung der Steuerquote, die sich der demokratischen Kontrolle 
entzieht. Es ist deshalb wünschenswert, die kalte Progression zu beseitigen. Die kal­
te Progression ist zudem eine Steuererhöhung durch die Hintertür. 

Bei der Verteilung der Last geht es aber nicht nur um die Verteilung zwischen den 
verschiedenen Einkommensklassen, sondern um die Auf teilung von erwirtschafteten 
Erträgen zwischen privat und öffentlich. Die zusätzlichen Mittel, welche an die öffent­
liche Hand gehen, sind auch aus ökonomischer Sicht problematisch - vor allem vor 
dem Hintergrund der hohen und immer noch steigenden Abgabenbelastung auf den 
Faktor Arbeit. Es mangelt dem mit der kalten Progression verbundenen Anstieg der 
Steuerquote an Rechtfertigung. Auch aus ökonomischer Sicht ist es nicht schlüssig, 
warum eine schleichende Steuererhöhung im Sinne der Bürger_innen wäre, ohne 
dass der Gesetzgeber darlegt, dass die Nachfrage nach öffentlichen Gütern schnel­
ler steigt als die Nachfrage nach privaten Gütern - nur eine solche Nachfragever­
schiebung würde eine Erhöhung der Steuerbelastung ökonomisch rechtfertigen. 

D.h. eine Diskussion über eine Belastungsverteilung steht dem Gesetzgeber in jeder 
Form zu, diese sollte aber unabhängig von einer illegitimen, automatisierten Zusatz­
belastung stattfinden. Fakt ist jedenfalls: Durch die kalte Progression kommt es zu 
einer Steuererhöhung, welche nicht vom Parlament beschlossen werden muss und 
welche somit nur selten das Ergebnis einer öffentlichen politischen Debatte ist, son­
dern von Inflation anderen Faktoren abhängig ist, die nur eingeschränkt beeinfluss­
bar sind. 

Durch die immer größer werdende Steuerbelastung sinkt auch der Arbeitsanreiz, vor 
allem in den unteren Einkommensklassen. Denn nur wenn der Unterschied zwischen 
dem arbeitsfreien Einkommen und dem Nettoeinkommen groß genug ist, wird der 
Anreiz zu arbeiten groß genug sein. 

Das ist aber nicht nur bei unteren Einkommen entscheidend. Bei größer werdender 
Steuerbelastung auf den Faktor Arbeit sinkt der Arbeitsanreiz auch bei höheren 
Steuerklassen. Diese Erkenntnis ist auch dem BMF bekannt. Dieses bewarb die 
Steuerreform von 2016 auch wegen der Arbeitsanreize, wie im Budgetbericht von 
2016 zu lesen ist: ,,( ... ) Die erhöhten Arbeitsanreize durch Senkung der Steuerbelas­
tung heben auch nachhaltig Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit an. 
Diese Effekte haben auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Gutachten 
bestätigt. " 

In den meisten OECD-Ländern ist eine vergleichbare Indexier� durchge-
setzt. 
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